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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele beeidigte Dolmetscher es gegenwärtig insgesamt in Baden-Württem-
berg gibt;

2.		wie	 viele	 davon	 über	 eine	 qualifizierte	Dolmetscherausbildung	 im	 Sinne	 des	
GDolmG verfügen;

3.		wie	viele	beeidigte	Dolmetscher	über	 eine	 andere	qualifizierte	Sprachmittler-
ausbildung, also z. B. eine Übersetzerausbildung, verfügen;

4.		wie	viele	beeidigte	Dolmetscher	über	keine	spezifische	Ausbildung,	d.	h.	weder	
im	Bereich	Dolmetschen,	noch	Übersetzen	oder	Rechtssprache,	verfügen;

5. wann genau das GDolmG in Kraft treten soll;

6.		wie	im	Einzelnen	die	im	GDolmG	vorgesehene	Überprüfung	der	Qualifikatio-
nen der Dolmetscher erfolgen soll;

7.		mit	welchem	zusätzlichen	Aufwand	für	Dolmetscher	und	die	für	die	Überprü-
fung	zuständigen	Stellen,	bitte	möglichst	unter	der	Nennung	dieser	Stellen,	sie	
rechnet;

8.  welche Auswirkungen das GDolmG auf bisher beeidigte Dolmetscher hat, die 
jedoch	 nicht	 alle	 erforderlichen	 Qualifikationen	 des	 Gesetzes	 erfüllen,	 ins-
besondere	ein	Studium	als	 schriftlicher	Übersetzer,	nicht	aber	als	mündlicher	
Dolmetscher vorzuweisen haben, oder aber im Ausland studiert haben, wo es 
keinen	speziellen	Studiengang	für	Dolmetscher	gab;

Antrag
des Abg. Nico Weinmann u. a. FDP/DVP

und
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 9.  inwieweit das Risiko besteht, dass bei einer zu strengen Anwendung des 
GDolmG die Zahl der regulär beeidigten Gerichtsdolmetscher absinkt, und 
es	 hierdurch	 etwa	 zu	Verfahrensverzögerung	 kommt	 oder	 vermehrt	Mutter-
sprachler	ohne	besondere	Qualifikation	im	Wege	der	Ad-hoc	Beeidigung	be-
stellt	werden	können,	wie	dies	vereinzelt	bereits	bei	polizeilichen	Vernehmun-
gen auftreten soll;

10.  welche Abstimmung bei der Umsetzung des GDolmG mit den Interessensver-
bänden der Dolmetscher erfolgt.

4.6.2021

Weinmann, Goll, Rülke, Haußmann, Birnstock, Heitlinger,
Brauer,	Dr.	Timm	Kern,	Dr.	Schweickert,	Dr.	Jung	FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Die Grundintention, mit dem Gerichtsdolmetschergesetz (GDolmG) deutschland-
weit	verbindliche	Qualitätsstandards	für	beeidigte	Dolmetscher	festzulegen,	wird	
von den Antragsstellern uneingeschränkt begrüßt. Es stellt sich gleichwohl die 
Frage,	 wie	 im	 Einzelfall	 unbillige	 Härten	 vermieden	werden	 und	 sichergestellt	
wird,	 dass	 beeidigte	Dolmetscher,	 die	 seit	 Jahren	 zuverlässig	 ihre	Arbeit	 erfül-
len,	dies	 in	 ihrem	eigenen	Sinne,	aber	auch	im	Sinne	einer	gerechten	und	guten	
Rechtsfindung,	weiterhin	unbürokratisch	tun	können.

S t e l l u n g n a hme

Mit	Schreiben	vom	29.	Juni	2021	nimmt	das	Ministerium	der	Justiz	und	für	Mig-
ration	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

1.  wie viele beeidigte Dolmetscher es gegenwärtig insgesamt in Baden-Württem-
berg gibt;

Zu 1.:

Nach	den	von	den	Landgerichten	als	für	die	Beeidigung	zuständigen	Stellen	(§	14	
Absatz 1 AGGVG) gemeldeten Zahlen gibt es in Baden-Württemberg gegenwär-
tig insgesamt 2.519 allgemein beeidigte Dolmetscherinnen und Dolmetscher.

2.		wie	 viele	 davon	 über	 eine	 qualifizierte	 Dolmetscherausbildung	 im	 Sinne	 des	
GDolmG verfügen;

Zu 2.:

Konkrete Zahlen hierzu sind nicht vorhanden. Die gerichtsinternen Verzeichnisse 
enthalten	keine	Angaben	zur	Qualifikation.	Wie	mehrere	–	insbesondere	große	–	
Landgerichte mitgeteilt haben, war eine Durchforstung der Aktenbestände inner-
halb	 der	 zur	Verfügung	 stehenden	 Zeit	 aus	 personellen	 und	 Kapazitätsgründen	
nicht	möglich.

Soweit	 die	 Landgerichte	 Zahlen	mitgeteilt	 haben,	 lässt	 sich	 aus	 diesen	 entneh-
men,	 dass	 der	 geringere	Teil	 der	 beeidigten	Dolmetscher	 über	 eine	 qualifizierte	
Dolmetscherausbildung	bzw.	-prüfung	im	Sinne	des	Gerichtsdolmetschergesetzes	
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verfügen dürfte. Lediglich in zwei Landgerichtsbezirken sind ausschließlich Dol-
metscherinnen	und	Dolmetscher	allgemein	beeidigt,	die	eine	qualifizierte	Dolmet-
scherausbildung/-prüfung	vorweisen	können.

3.		wie	viele	beeidigte	Dolmetscher	über	eine	andere	qualifizierte	Sprachmittler-
ausbildung, also z. B. eine Übersetzerausbildung, verfügen;

Zu 3.:

Konkrete	 Zahlen	 hierzu	 können	 aus	 den	 unter	 Nummer	 2	 genannten	 Gründen	
nicht	mitgeteilt	werden.	Ein	nicht	genau	quantifizierbarer	Teil	der	allgemein	beei-
digten	Dolmetscher	mit	Dolmetscherausbildung/-prüfung	verfügt	zusätzlich über 
eine	 andere	 qualifizierte	 Sprachmittlerausbildung	 insbesondere	 als	 Übersetzer.	
Ein weiterer nicht genau bestimmbarer Teil der allgemein beeidigten Dolmetscher 
verfügt ausschließlich	über	eine	andere	qualifizierte	Sprachmittlerausbildung	ins-
besondere als Übersetzer.

4.		wie	viele	beeidigte	Dolmetscher	über	keine	spezifische	Ausbildung,	d.	h.	weder	
im Bereich Dolmetschen, noch Übersetzen oder Rechtssprache, verfügen;

Zu 4.:

Hierzu	 können	 aus	 den	 unter	 Nummer	 2	 genannten	 Gründen	 keine	 konkreten	
Zahlen genannt werden.

Soweit	 die	Landgerichte	Zahlen	mitgeteilt	 haben,	 deuten	diese	 darauf	 hin,	 dass	
ein	 nicht	 geringer	Teil	 der	 allgemein	 beeidigten	Dolmetscher	 über	 keine	 spezi-
fische	Sprachmittlerausbildung	verfügt.	In	einigen	wenigen	Landgerichtsbezirken	
sind dies mehr als die Hälfte der allgemein beeidigten Dolmetscher. Es handelt 
sich insbesondere um diejenigen Dolmetscherinnen und Dolmetscher, die auf 
Grundlage	 des	 sogenannten	Muttersprachenerlasses	 vom	 26.	April	 1993	 (3162-
II/57)	vereidigt	worden	waren.	Die	in	den	letzten	Jahren	erfolgten	Beeidigungen	
sind	hingegen	überwiegend	auf	Basis	des	Nachweises	einer	qualifizierten	Dolmet-
scherausbildung/-prüfung	 erfolgt.	 In	 zwei	 Landgerichtsbezirken	 sind	 sogar	 aus-
schließlich	Dolmetscher	mit	einer	qualifizierten	Dolmetscherausbildung/-prüfung	
allgemein beeidigt.

5. wann genau das GDolmG in Kraft treten soll;

Zu 5.:

Das „Gesetz über die allgemeine Beeidigung von gerichtlichen Dolmetschern“ (Ge-
richtsdolmetschergesetz	–	GDolmG)	vom	10.	Dezember	2019	(BGBl.	I,	S.	2121)	
sollte	ursprünglich	am	1.	Juli	2021	in	Kraft	treten.	Durch	das	Gesetz	zur	Fortent-
wicklung	der	Strafprozessordnung	und	zur	Änderung	weiterer	Vorschriften,	dem	
der	Bundesrat	am	25.	Juni	2021	zugestimmt	hat	(BR-Drs.	521/21),	wird	das	In-
krafttreten	des	Gerichtsdolmetschergesetzes	 jedoch	 auf	 den	1.	 Januar	 2023	ver-
schoben. 

6.		wie	im	Einzelnen	die	im	GDolmG	vorgesehene	Überprüfung	der	Qualifikatio-
nen der Dolmetscher erfolgen soll;

Zu 6.:

Im	Hinblick	auf	die	unter	Nummer	5	 erläuterte	Verschiebung	des	 Inkrafttretens	
des	Gerichtsdolmetschergesetzes	wird	derzeit	noch	geprüft,	welche	Anpassungen	
auf Landesebene erforderlich sind. Es kann daher noch nicht abschließend gesagt 
werden,	 wie	 die	 Überprüfung	 der	 vom	 Gerichtsdolmetschergesetz	 geforderten	
Qualifikationen	künftig	gestaltet	werden	wird.
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Derzeit	 erfolgt	 die	Überprüfung	 der	Qualifikationen	 der	Dolmetscher	 durch	 die	
für die Beeidigung zuständigen Landgerichte unter Einbeziehung des Regierungs-
präsidiums	Karlsruhe	–	Prüfungsstelle	für	Übersetzer	und	Dolmetscher.

Die	Landgerichte	überprüfen	die	Qualifikation	der	Dolmetscher	anhand	der	von	
ihnen	vorgelegten	Zeugnisse	(Nummer	1.3	der	Verwaltungsvorschrift	des	Justiz-
ministeriums	zur	Durchführung	der	§§	14	bis	15b	AGGVG	vom	5.	Mai	2010	[3162/	
0083],	Die	Justiz	2010,	S.	218,	zuletzt	geändert	durch	Verwaltungsvorschrift	vom	
1.	September	2014	[Die	Justiz	2014,	S.	240]).	In	Fällen,	in	denen	kein	Nachweis	
über	die	qualifizierte	Dolmetscherausbildung/-prüfung	vorgelegt	wird,	verweisen	
die	 Landgerichte	 die	 Antragsteller	 gemäß	 Nummer	 1.3.3	 der	 Verwaltungsvor-
schrift	regelmäßig	zur	Überprüfung	an	die	Prüfungsstelle	für	Übersetzer	und	Dol-
metscher	 beim	 Regierungspräsidium	 Karlsruhe.	 Die	 Prüfungsstelle	 prüft	 auf	
Grundlage	des	§	16	der	Rahmenvereinbarung	zur	Durchführung	und	Anerkennung	
von	Prüfungen	für	Übersetzerinnen	und	Übersetzer,	Dolmetscherinnen	und	Dol-
metscher	und	Dolmetscherinnen	und	Dolmetscher	für	Deutsche	Gebärdensprache	
(Beschluss	 der	Kultusministerkonferenz	 vom	17.	Dezember	 2020	–	KMK-Rah-
menvereinbarung),	ob	andere	akademische	oder	staatliche	Prüfungen	aus	dem	In-	
und	Ausland	mit	 der	 staatlichen	Prüfung	 für	Dolmetscher	 gleichgestellt	werden	
können	und	so	die	Voraussetzungen	für	eine	Beeidigung	vorliegen.	Sollte	die	An-
tragstellerin	oder	der	Antragsteller	nicht	über	einen	Abschluss	als	staatlich	geprüf-
ter	Dolmetscher	oder	einen	gleichgestellten	Abschluss	gem.	§	16	der	KMK-Rah-
menvereinbarung	 verfügen,	 überprüft	 die	 Prüfungsstelle,	 ob	 der	 Nachweis	 der	
fachlichen Kenntnisse auf Grundlage von mehrjähriger Berufserfahrung als Dol-
metscher	auf	dem	Niveau	der	staatlichen	Prüfung	erbracht	wird.

Da	die	Landgerichte	die	fachliche	Überprüfung	in	diesen	Fällen	nicht	zuverlässig	
selbst	 vornehmen	 können,	 sprechen	 sie	 sich	 ebenso	 wie	 die	 Prüfungsstelle	 für	
Dolmetscher und Übersetzer dafür aus, diese Vorgehensweise für die künftige 
Überprüfung	von	Auslandsprüfungen	nach	§	3	Absatz	2	Satz	1	Nr.	2	GDolmG-E	
oder	des	alternativen	Befähigungsnachweises	nach	§	4	GDolmG-E	beizubehalten.	
Die	Einzelheiten	der	landesrechtlichen	Anpassungen	müssen	allerdings	noch	ge-
klärt werden.

7.		mit	welchem	zusätzlichen	Aufwand	für	Dolmetscher	und	die	 für	die	Überprü-
fung	zuständigen	Stellen,	bitte	möglichst	unter	der	Nennung	dieser	Stellen,	sie	
rechnet;

Zu 7.:

Bei den für	die	Beeidigung	zuständigen	Stellen (ob Baden-Württemberg von der 
Ermächtigungsnorm	des	§	2	Absatz	2	GDolmG-E	Gebrauch	machen	und	die	Zu-
ständigkeit	wie	bisher	bei	den	Landgerichten	statt	wie	nach	§	2	Absatz	1	GDolmG	
vorgesehen bei den Oberlandesgerichten verorten wird, ist noch nicht entschie-
den) wird insofern ein zusätzlicher Aufwand entstehen, als aufgrund der künftigen 
Befristung	der	Beeidigung	nach	§	7	Absatz	1	Satz	1	bis	3	GDolmG	die	Qualifi-
kationen	 aller	 in	Baden-Württemberg	 beeidigten	Dolmetscher	 überprüft	werden	
müssen, um festzustellen, ob die Voraussetzungen des Gerichtsdolmetscherge-
setzes	 erfüllt	 sind.	 In	Fällen,	 in	 denen	 ein	nach	dem	Gerichtsdolmetschergesetz	
anerkannter	Abschluss	nicht	vorliegt,	müssen	die	betroffenen	Dolmetscherinnen	
und Dolmetscher kontaktiert und aufgefordert werden, entweder die staatliche 
Prüfung	abzulegen	(§	3	Absatz	2	Satz	1	Nr.	1	GDolmG-E)	oder	ihre	Befähigung	
auf	andere	Weise	nachzuweisen,	wenn	für	die	zu	beeidigende	Sprache	im	Inland	
keine	Prüfung	nach	§	3	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	angeboten	wird	(§	4	Absatz	1	Nr.	
1	GDolmG-E)	oder	es	für	eine	nach	§	3	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	im	Ausland	
bestandene	Prüfung	keine	von	einer	deutschen	Stelle	als	vergleichbar	eingestufte	
Dolmetscherprüfung	 gibt	 (§	 4	Absatz	 1	Nr.	 2	GDolmG-E).	 In	 Fällen,	 in	 denen	
solche alternativen Befähigungsnachweise oder ausländische Zeugnisse vorgelegt 
werden	oder	in	denen	durch	die	zuständige	Stelle	nicht	feststellbar	ist,	auf	welcher	
Grundlage	durch	die	Prüfungsstelle	 eine	Gleichwertigkeitsbescheinigung	ausge-
stellt	wurde,	müssen	die	jeweiligen	Akten	zur	Überprüfung	der	hierfür	zuständi-
gen	 Prüfungsstelle	 für	 Dolmetscher	 und	 Übersetzer	 beim	 Regierungspräsidium	
Karlsruhe übermittelt werden. Auch im Hinblick auf künftige Beeidigungen wird 
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durch	 die	 künftige	 Befristung	 der	 Beeidigung	 auf	 fünf	 Jahre	 zusätzlicher	Auf-
wand	entstehen,	da	die	zuständige	Stelle	nach	Ablauf	der	Befristung	das	Fortbe-
stehen der Voraussetzungen für die Beeidigung auch bezüglich der neu beei digten 
Dolmetscherinnen	und	Dolmetscher	überprüfen	muss	(§	7	Absatz	1	Satz	1	bis	3	
GDolmG).

Für	Dolmetscherinnen und Dolmetscher,	die	künftig	–	nach	dem	Inkrafttreten	des	
Gerichtsdolmetschergesetzes	 –	 einen	Antrag	 auf	Beeidigung	 stellen,	wird	 inso-
fern	Mehraufwand	entstehen,	als	diese	 in	aller	Regel	–	vorbehaltlich	der	 in	§	4	
GDolmG-E	vorgesehenen	Ausnahmen	–	 eine	 staatlich	 anerkannte	Dolmetscher-
prüfung	ablegen	müssen,	um	überhaupt	beeidigt	werden	zu	können.	Alle	Dolmet-
scherinnen und Dolmetscher werden zudem künftig nach Ablauf der Befristung 
der	Beeidigung	gemäß	§	7	Absatz	1	GDolmG	nach	fünf	Jahren	die	Verlängerung	
der	 Beeidigung	 jeweils	 unter	 Vorlage	 aktueller	 Unterlagen	 nach	 §	 3	Absatz	 3	 
Nr.	1	bis	3	GDolmG-E	beantragen	müssen.	Für	bereits	allgemein	beeidigte	Dol-
metscherinnen	und	Dolmetscher,	die	bisher	keine	qualifizierte	Dolmetscherausbil-
dung	 vorweisen	 können,	wird	 insofern	 zusätzlicher	Aufwand	 entstehen,	 als	 diese	
nach Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist und Ablauf der Befristung der beste-
henden	Beeidigung	entweder	die	staatliche	Prüfung	ablegen	(§	3	Absatz	2	Satz	1	
Nr.	 1	 GDolmG-E)	 oder	 ihre	 Befähigung	 auf	 andere	Weise	 nachweisen	müssen	
(sog.	alternativer	Befähigungsnachweis),	wenn	für	die	zu	beeidigende	Sprache	im	
Inland	keine	Prüfung	nach	§	3	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	angeboten	wird	(§	4	
Absatz	1	Nr.	1	GDolmG-E)	oder	es	für	eine	nach	§	3	Absatz	2	Satz	1	Nummer	2	
im	Ausland	bestandene	Prüfung	keine	von	einer	deutschen	Stelle	als	vergleichbar	
eingestufte	Dolmetscherprüfung	gibt	(§	4	Absatz	1	Nr.	2	GDolmG-E).

Bei der Prüfungsstelle für Übersetzer und Dolmetscher wird im Hinblick auf 
künftige Beeidigungen voraussichtlich kein großer zusätzlicher Aufwand entste-
hen,	da	die	Überprüfung	der	Qualifikation	der	Dolmetscher	dort	 ohnehin	 schon	
erfolgt.	Allerdings	 ist	 auch	 hier	 ein	 zusätzlicher	Aufwand	 für	 die	 Überprüfung	
der Bestandsfälle zu erwarten. Ob sich aufgrund der strengeren Vorgaben des 
Gerichtsdolmetschergesetzes	 die	Zahl	 der	 staatlichen	Dolmetscherprüfungen	 er-
höhen	wird,	bleibt	abzuwarten.

8.		welche	Auswirkungen	das	GDolmG	auf	bisher	beeidigte	Dolmetscher	hat,	die	
jedoch	nicht	 alle	 erforderlichen	Qualifikationen	des	Gesetzes	 erfüllen,	 insbe-
sondere	 ein	 Studium	 als	 schriftlicher	 Übersetzer,	 nicht	 aber	 als	 mündlicher	
Dolmetscher	vorzuweisen	haben,	oder	aber	im	Ausland	studiert	haben,	wo	es	
keinen	speziellen	Studiengang	für	Dolmetscher	gab;

Zu 8.:

Beeidigte Dolmetscher müssen künftig die Vorgaben des Gerichtsdolmetscherge-
setzes erfüllen, damit die bestehende Beeidigung verlängert werden kann (s. dazu 
unter	Nummer	7).	Beeidigte	Dolmetscherinnen	und	Dolmetscher,	die	bisher	keine	
staatliche	Prüfung	vorweisen	können,	haben	die	Möglichkeit,

–	 eine	staatliche	Prüfung	gemäß	den	Vorgaben	des	GDolmG	abzulegen,	
–	 eine	der	staatlichen	Prüfung	gleichgestellte	Prüfung	abzulegen
–	 	oder,	sollte	in	der	entsprechenden	Sprache	keine	staatliche	Prüfung	angeboten	
werden	können,	das	Überprüfungsverfahren	gemäß	§	4	GDolmG-E	(alternati-
ver Befähigungsnachweis) zu durchlaufen.

Das Gerichtsdolmetschergesetz sieht hierfür eine Übergangsfrist bis 12. Dezem-
ber 2029 vor.
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9.		inwieweit	das	Risiko	besteht,	dass	bei	einer	zu	strengen	Anwendung	des	GDolmG	
die Zahl der regulär beeidigten Gerichtsdolmetscher absinkt, und es hierdurch 
etwa	 zu	 Verfahrensverzögerung	 kommt	 oder	 vermehrt	 Muttersprachler	 ohne	
besondere	Qualifikation	im	Wege	der	Ad-hoc	Beeidigung	bestellt	werden	kön-
nen, wie dies vereinzelt bereits bei polizeilichen Vernehmungen auftreten soll;

Zu 9.:

Das Gerichtsdolmetschergesetz ist unmittelbar geltendes Bundesrecht. Bei der 
Anpassung	 und	 Umsetzung	 der	 bundesrechtlichen	 Vorgaben	 in	 Landesrecht	 in	
Baden-Württemberg	 sowie	 bei	 der	Anwendung	 des	 neuen	Rechts	wird	 das	Mi-
nisterium	der	Justiz	und	für	Migration	im	Rahmen	des	Möglichen	und	rechtlich	
Zulässigen	die	Gerichte	dabei	unterstützen,	Verfahrensverzögerungen	so	weit	wie	
möglich	zu	vermeiden.	

Dem	Zweck	des	Gesetzes,	die	hohe	Qualität	des	gerichtlichen	Dolmetscherwesens	
zu	sichern,	dient	unter	anderem	die	in	§	7	Absatz	1	Satz	1	GDolmG	vorgesehene	
Befristung. Da aufgrund dieser Befristung Dolmetscherinnen und Dolmetscher, 
die	 keine	 staatliche	 Prüfung	 abgelegt	 haben,	 ihre	 Beeidigung	 nach	Ablauf	 der	
Übergangsfrist bis zum 12. Dezember 2029 verlieren, kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Zahl der regulär beeidigten Gerichtsdolmetscher sinken wird. Es 
bleibt allerdings abzuwarten, wie viele der beeidigten Dolmetscherinnen und Dol-
metscher,	 die	 die	 Qualifikationsanforderungen	 des	 Gerichtsdolmetschergesetzes	
derzeit	nicht	erfüllen,	innerhalb	der	Übergangsfrist	die	staatliche	Prüfung	ablegen	
bzw.	 eine	 der	 unter	 Nummer	 8	 dargestellten	 Nachweismöglichkeiten	 ergreifen	
werden.	Zudem	wird	ein	Teil	der	Dolmetscherinnen	und	Dolmetscher	ohne	spe-
zifische	 Sprachmittlerausbildung,	 die	 noch	 auf	 Grundlage	 des	 Muttersprachen-
erlasses	beeidigt	worden	sind,	die	Tätigkeit	bis	zu	diesem	Stichtag	voraussichtlich	
auch aufgrund des Eintritts des gesetzlichen Rentenalters beenden.

Dem	Problem	des	Bedarfs	an	Dolmetschern	für	seltene	Sprachen	kann	nach	wie	
vor	mit	der	Beeidigung	 im	Gericht	gemäß	§	189	Absatz	1	GVG	begegnet	wer-
den,	 die	 auch	 nach	 dem	Gerichtsdolmetschergesetz	 zulässig	 bleibt	 (§	 1	 Satz	 2	
GDolmG).	 Es	 handelt	 sich	 um	 eine	 reguläre,	 prozessrechtlich	 vorgesehene	Be-
eidigung.	Dass	vermehrt	„Muttersprachler	ohne	besondere	Qualifikation“	als	Dol-
metscher	 herangezogen	werden,	 ist	 dem	Ministerium	der	 Justiz	 und	 für	Migra-
tion	nicht	bekannt	gemacht	worden.	Nach	Auslaufen	des	Muttersprachenerlasses	
vom	26.	April	1993	wurden	vielmehr	nach	den	Rückmeldungen	der	Landgerichte	
schon	 in	 den	 letzten	 Jahren	 vielfach	 –	 überwiegend	 oder	 sogar	 ausschließlich	
–	Dolmetscher	allgemein	beeidigt,	die	eine	qualifizierte	Sprachmittlerausbildung	
vorweisen	 können,	 sodass	 der	Anteil	 an	 beeidigten	Dolmetschern	 ohne	 qualifi-
zierte	 Sprachmittlerausbildung	 schon	 derzeit	 grundsätzlich	 eher	 rückläufig	 sein	
dürfte.	Dolmetscher	 seltener	 Sprachen,	 in	 denen	 keine	 staatliche	Prüfung	 ange-
boten	wird,	 haben	 auch	künftig	 die	Möglichkeit,	 sich	 aufgrund	 alternativer	Be-
fähigungsnachweise	gemäß	§	4	GDolmG-E	allgemein	beeidigen	zu	lassen.	Auch	
hier	 bleibt	 abzuwarten,	 in	 welchem	Umfang	 von	 dieser	Möglichkeit	 Gebrauch	
gemacht werden wird.

10.		welche	Abstimmung	bei	der	Umsetzung	des	GDolmG	mit	den	Interessensver-
bänden der Dolmetscher erfolgt.

Zu 10.:

Das	Ministerium	der	Justiz	und	für	Migration	beabsichtigt,	bei	der	Anpassung	der	
landesrechtlichen Regelungen an die Vorgaben des Gerichtsdolmetschergesetzes 
die mit der allgemeinen Beeidigung von Gerichtsdolmetschern und die mit der 
Prüfung	von	Dolmetschern	und	Übersetzern	befassten	Stellen	ebenso	zu	beteili-
gen wie die Berufsverbände der beeidigten Dolmetscher und Übersetzer.

Gentges
Ministerin	der	Justiz
und	für	Migration


